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Erwägungen
E. 7
sache wird im Sinne obiger Erwägungen zur Durchführung und Erledigung der bei- den Verfahren an den Kreispräsidenten zurückgewiesen. 3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kanton Graubünden, zumal die Parteien den Verfahrensfehler des Kreispräsidenten nicht zu vertreten haben. Auf die Zusprechung einer ausseramtlichen Entschädigung wird verzichtet, ist doch keine der Parteien mit ihren Rechtsbegehren vollumfänglich durchgedrun- gen.
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